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SCHRIFTLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

AlIgemeine Bemerkungen 

Abgegebene Text,e: ORlZGB (Gauch), ZPO, GVG, GGebV, AnwGebV, GestG 

Versuchen Sie, mõglichst klare Begründungen zu geben, welche die getroffenen Subsum

tionen nachvolIziehbar aufzeigen. 

Dazu braucht es keine langen Wiederholungen des Sachverhaltes und breite Rechtserõrte

rungen, sondem die mõglichst klare Darlegung, warum welcher Bestandteil des Sachver

haltes unter eine bestimmte Norm fálIt oder nicht. 

Versuchen Sie, die wesentlichen Punkte des FalIes in den Vordergrund zu stellen. Kon

zentrieren Sie sich ganz generell auf Fragen, die sich vemün:ftigerweise stelIen. 

In formelIer Hinsicht verwenden Sie bitte nicht die sog. "Querulantenschaltung", sondern 

den augenschonenden 1,5-Zeilenabstand. 

Nun viel Glück! 
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Der FalI 

(Namen und Bezeichnungen frei erfunden) 

Die Industrie Bau AG (IBAG/Wil SG) hatte f ur eine Bauherrin (Frauenfeld TG) den Bo

den eines Hochre:gallagers in Frauenfeld zu ersetzen. Die Ausführung sollte in Etappen er

folgen. Den Bodenbelag kaufte die IBAG von dessen Herstellerin, der X AG (U ster ZH). 

Vor Ausführung der ersten Etappe testete die IBAG verschiedene Belãge der X AG, wel

che die IBAG dabei beriet, und diese entschied sich anschliessend für das getestete Pro

dukt P 1. Dieses wurde im Frühherbst 2006 eingebaut und bewãhrte sich. Als es· danach 

um die Bestellung für die zweite Etappe ging, wies ein (neuer) Kundenberater der X AG 

die IBAG darauf hin, die Produkte mit den Bezeichnungen P2 und P3 würden sich noch 

besser eignen als das Produkt PI. Die IBAG wãhlte daraufhiÍ1 das Produkt P2 und ver

wendete es nach Lieferung im Februar 2007 für die zweite Etappe. Bald zeigte sich, dass 

der Belag der zweiten Etappe den Anforderungen der Kundin, im Wesentlichen dem Be

fahren mit Gabelstaplem, nicht gewachsen war. Es entstanden insbesondere Risse und Ab

lõsungen. Nach Reklamation der Kundin, worüber die X AG llI1igehend informiert wurde, 

sanierte die IBAG im Mai 2007 den Boden der zweiten Etappe und stellte ihren Aufwand 

von CHF 200'000, den sie durch diverse (Regie-)Rapporte auswies, der X AG in Rech

nung. Dies geschah im Juni 2007. Nach Verhandlungen einigten sich IBAG und X AG 

darauf, über die Ursache der Mãngel ein Schiedsgutachten einzuholen, das die Frage ver

bindlich klãren solle. Der Gutachter kam in seiner Expertise vom 15. Oktober 2007 zum 

Schluss, es wãren keine Mãngel aufgetreten, wenn der in der ersten Etappe verwendete 

Belag P 1 eingebaut worden wãre; die Mãngel seien durch die Verwendung des Produktes 

P2 verursacht worden. Nun wandte sich die IBAG emeut an die X AG betreffend Zahlung 

der Rechnung. 
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Die X AG verweigerte in einem Brief vom Dezember 2007 jegliche Zahlungspflicht. In 

. ihrem Schreiben hãlt sie der IBAG im Wesentlichen das Folgende entgegen: 

Der rur die Sanierung getriebene Aufwand sei zu gross gewesen. Man hãtte es 

nãmlich bei einer Teilsanierung durch Sanierung bloss der Fahrspuren bewenden 

lassen kÕlmen. 

Die Regierapporte würden bzgl. der Preise bestritten. 

Es hãtte an der IBAG gelegen, das Produkt P2 vor dem Erste11en der zweiten Etap

pe einer Prüfung zu unterziehen. 

Das Schiedsgutachten weise Denkfehler auf. Die X AG habe ein Gegengutachten 

erstellen lassen, welches das Schiedsgutachten entkrãfte. 

Ein Vertreter der IBAG kam am letzten Freitag zu Ihnen und bat Sie, bis heute Abend ein 

Exposé zu erstel1en. Die IBAG frage sich, ob sie die X AG vor Handelsgericht ZÜfich 

betreffend der CHF 200'000 einklagen solle. Sie werden beauftragt, eine Auslegeordnung 

über die Chancen und Risiken der Klage zu erstellen. Das Exposé sol1 jedenfalls auch 

AusfUhrungen betreffend den zu erwartenden Ablauf eines etwaigen Prozesses bis zum 

mõglichen Urteil des Handelsgerichtes enthalten, einschliessend eine Kostenschãtzung. 

Am Sonntag erreichte Sie dann noch ein Anruf der Klientin, deren Vertreter wünschte, Sie 

sollten abgesehen vom obigen Auftrag noch prüfen, ob seine Gesellschaft die X AG auch 

in Frauenfeld einklagen kõnne. Allerdings bestehe keine Gerichtsstandsvereinbarung und 

die X AG habe in den Vergleichsgesprãchen erklãrt, sie werde sich keinesfalls auf einen 

Prozess ausserhalb des Kantons Zürich einlassen. 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

A. Sachverhalt 

Peter Brunner, geschieden, heiratete am 5. Mai 1994 Alice Bernasconi. Aus 

erster Ehe hat er die beiden heute mündigen KinderPatrick und Liana. Ehefrau 

Alice brachte Fr. 50'000.-- Ersparnisse in die Ehe ein. Peter Brunner war Eigen

tümer der vor der Heirat allein und danach mit Alice zusammen bewohnten Lie

genschaft Kat.Nr. 9725 in Horgen. Sie war belastet mit einer Hypothekarschuld 

von Fr. 270'000.--. Ausserdem verfügte er über ein Wertschriftenportefeuille von 

Fr. 80'000.-- und sein Salarkonto wies einen Saldo von Fr. 20'000.-- auf. Aut 

Wunsch von Alice wurden das Badezimmer und die Küche der Liegenschaft 

umfassend renoviert und modernisiert, und es wurde ei ne neue Heizungsanla

ge eingebaut. Die Arbeiten konnten wie geplant auf den Heiratstermin hin im 

Wesentlichen abgeschlossen werden. Die Kosten von insgesamt Fr. 60'000.-

wurden nach der Heirat je zur Halfte von den Ehegatten bezahlt; Ehemann Pe

ter~ zahlte seine Kostenhaltte aus einem damals gerade erhaltenen Bonus. 

Die von Peter nach dieser Modernisierung veranlasste Liegenschaftenschat

zung ergab ei nen Wert von Fr. 570'000.--. 

Im Sommer 2000 erhielt Ehefrau Alice aus dem Nachlass ihrer Patin zwei Kas

senobligationen von nominal je Fr. 25'000.-- der X-Bank. Einige Tage vor ihrer 

per 20. 6. 2001 falligen Rückzahlung übergab Alice die beiden Titel ihrem Ehe

mann mit der Aufforderung, die Fr. 50'000.-- neu gewinnbringend anzulegen. 

Peter gab die Titel dem mit ihm flüchtig bekannten Treuhander Fuchs, der ihm 

eine jahrliche Rendite von 10% ab Juli 2001 und die Rückzahlung der Fr. 

50'000.-- auf Ende Juni 2005 versprach. In der Folge zahlte Fuchs die Jahres

zinsen per Mitte 2002 und 2003. Der per Ende Juni 2004 fallige Zins ging unter . I 
( C{l'7 {/o/Ali-;:y...,ce,~7 

Hinweis auf einen "vorübergehenden Engpass" verspatet in zwei Tranch~ 

und per Ende Juni 2005 erfolgte weder die Zins- noch die Rückzahlung der Fr. 

50'000.--. Offensichtlich steckte Fuchs in finanziellen Schwierigkeiten. Die in der 

Folge von Peter noch vor seinem unerwarteten Tod (am 10. Oktober 2005) ein-

geleitete Betreibung endete am 15. Februar 2006 mit der Zustellung eines 



Pfandungsverlustseheins über Fr. 60'000.-- (Art. 115 Abs. 1 SchKG). Nach den 

Worten des Betreibungsbeamten "war es aueh anderen so ergangen, die Fuehs 

unvorsichtigerweise Geld anvertraut habenu
• Im Zuge des Pfãndungsverfahrens 

ergab sieh, dass Fuchs die ehemals in seinem Eigentum stehende Stockwerk

einheit [mit Seebliek] in Meilen am 10. Marz 2003 seiner Ehefrau übertragen 

hatte. Der Kaufpreis betrug Fr. 400'000.-- und wurde damit erbracht, dass die 

[in Gütertrennung lebende] Ehefrau Fuehs die auf der Liegensehaft lastende 

Grundpfandschuld von Fr. 400'000.-- übernahm. 

Am 31. Oktober 2006 wurde die letztwillige Verfügung von Peter mit folgendem 

Wortlauf amtlich erõffnet. . 

... U Meine Tochter lebt in sehr günstigen Verhaltnissen, weshalb sie sich mit 
dem gesetzlichen Minimum begnügen soll. Ihre Kinder Sandra, Yannick und 
Debora sollen je Fr. 5'000.-- erhalten. Meinem Sohn habe ich das Studium er
mõglicht, was Fr. 50'000.-- gekostet hat und ihm zu einem guten Standard ver
holfen hat. Er soll sich als Erbe mit weiteren Fr. 50'000.-- begnügen. Seine bei
den Kinder Beat und Sabrina sollen auch je Fr. 5'000.-- erhalten. Meinen restli
chen Naehlass erhalt meine liebe Ehefrau Aliee, insbesondere die Liegensehaft, 
die dann nach ihrem Ableben an Patrick und Liana fãllt.. ... u 

Im Todeszeitpunkt gestaltet sich das eheliehe Vermõgen wie folgt: Liegen

schaft, Wert Fr. 1'140'00.-- [belastet noch immer mit Fr. 270'000.--], Wertschrif

tenportefeuille Peter von Fr. 240'OOO.-[weitergeaufnet aus Ersparnissen und 

Ertragen], Salarkonto von Fr. 20'000.--, Konto Alice von Fr. 40'OOO.-[geaufnet 

im Wesentlichen aus Lohn aus Teilzeitarbeit sowie Zinsen von Fuehs], Saule 3a 

Peters [privat,e Vorsorge, geaufnet aus laufendem Lohn] von Fr. 40'000.--. Die 

Todesfallkosten sind mit Fr. 10'OOO.-eingesetzt, und es ist bekannt, dass das 

BVG-Vorsorgeguthaben Peters im Todeszeitpunkt Fr. 900'000.-- betragt . 

Die Erben waren und sind uneins über die Naehlassteilung. Alice ist der Mei

nung, man sollte doeh die "verlorenenu Fr. 60'000.-- irgendwie "hereinholen
u

• 

Dagegen finden Patriek und Liana, das sei ja allein Aliee's Problem, weil es ja 

um ihr Geld gehe. Patriek sagt sodann stets, er finde sich mit den Fr.50'OOO.-

nieht ab; er wolle wie Liana wenigstens den Pfliehtteil. Demgegenüber ist neu

estens Aliceaufgrund einer bei der unentgeltlichen Rechtsberatung eingeholten 

Auskunft der Meinung, dieses Anliegen kõnnte Patriek gar nicht mehr durchset-

zen. 



B. Aufgabenstellung 

Âussern Sie sieh zu folgenden Fragenkomplexen: 

1. Sehen Sie einen gerichtliehen Weg [oder Wege], wie man allenfalls die Fr. 

60'000.-- naeh dem Wunsch von Aliee "hereinholen" konnte? Gegen wen wa

re mit welchem Behelf/Reehtsbegehren vorzugehen? Wie müsste die Be

gründung ilauten? Gibt es aktuellen Handlungsbedarf? 

2. Konnte Alice dabei - wie immer - alleine vorgehen, "weil es um ihr Geld 

gehe"? 

3. Falls Aliee - mit welcher Klage und Begründung immer - alleine vorginge und 

das Gerieht zur Ansicht kame, es müsste die Erbengemeinschaft klagen: Wie 

und in welcher Form würde diesfalls das Gerieht über diese Frage der Kla

gerschaft entseheiden? 

4. Wie konnte man gegen diesen Entseheid vorgehen (Kanton und Bund)? 

5. Der Sohn Patriek will si eh mit den Fr. 50'000.-- nicht abfinden und zumindest 

den Pfliehtteil erhaltlieh maehen. Stimmt es, dass Patriek dieses Anliegen gar 

nieht mehr durehsetzen konnte? Und wie ho eh ware denn dieser Pfliehtteil? 

(Bearbeitungsnotiz: Hier gehen Sie bitte [unprajudiziell] davon aus, dass die 

Fr. 60'000.-- nieht "hereingeholt" werden konnen). 

6. Konnen sich Patrick und Liana irgendwie absiehern, dass Peters Liegen

sehaft gemass dem Willen des Erblassers naeh dem Tod von Aliee an sie 

fallt? 

Die Aufgabe ist nieht abzusehreiben, aber ihrer Losung beizulegen. 

Gesetzestexte: ZGB/OR, Prozessgesetze, SchKG 
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SCHRI][?TLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

Allgemeine Bemerkumgen 

Abgegebene Texte: Gaueh (ZGB/OR ete.), ZPO, GVG, BGG 

Versuehen Sie, mogliehst klare Begründungen zu geben, welehe die getroffenen Subsum

tionen naehvollziehbar aufzeigen. 

Dazu braueht es ke ine langen Wiederholungen des Sachverhaltes und breite Reehtserorte

nmgen, sondem die moglichst klare Darlegung, warum welcher Bestandteil des Saehver

haltes unter eine bestimmte Norm fállt oder nicht. 

Versuehen Sie, die wesentlichen Punkte des Falles in den Vordergrund zu stellen. Kon

zentrieren Sie sieh ganz generell auf Fragen, die sich vemünftigerweise stellen. Das 

schlüssige Aufzeigen der Probleme ist mindestens so wichtig wie die "richtige" Losung. 

In formeller Hinsicht verwenden Sie bitte nicht die sog. "Querulantenschaltung", sondem 

den augenschonenden 1,5-·Zeilenabstand. 

Nun viel Glück! 
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Der Fali 

(l'Tamen und Bezellchnungen frei erfunden) 

G. Fischer (fortan "Fischer") ist selbstandiger Kaufmann und 1ebt in Berlin. Im Jahre 

2000 nahm er eine Vertragsbeziehung zur Filiale Winterthur der Bank X ("Bank"), eine 

AG mit Sitz in Zürich, auf. Bestandteil der Vertragsbeziehung waren insbesondere ein 

Kontokorrentkonto, ein Depot, eine Lombardkreditvereinbarung und ein Verm5gensver

wa1tungsvertrag, worüber jeweils schriftliche Vereinbarungen bestehen. Darüber hinaus 

unterzeichnete er mit den Worten "gelesen und bestãtigt" die "Allgemeinen Geschãftsbe

dingungen" ("AGB") der Bank (ein [fiktives] Muster selbiger, deren Akzeptierung von a1-

1en Kunden verlangt wird, 1iegt bei). Fischer wünschte ausdrück1ich die bank1agemde Zu

stelIung der Post. Die Bank 1egte die Mitteilungen an Fischer, u.a. monat1iche Kontoaus

züge mit Sa1doziehung, jeweils in ein Couvert, welches Fischer bei seinen zwei- oder 

dreima1igen Besuchen pro Jahr gegen Quittung behãndigte. Als Kundenbetreuer und zu

stãndig für die Verm5gensverwa1tung setzte die Bank A. Keller ("KelI er") ein, we1cher 

seit 2000 mit Fischer in regelmãssigem direktem oder telefonischem Kontakt stand. Im 

November 2007 wurde Keller wegen des Verdachts der Verübung diverser Verm5gensde

likte mit einer Deliktssumme von über CHF 10 Mio. verhaftet. Die bankintemen Ermitt-

1ungen ergaben, dass Keller eine erheb1iche Anzahl unautorisierte Zah1ungen bzw. Gut

schriften zulasten einiger von ihm betreuter Kunden veranlasst hatte, tei1weise unter Fã1-

schung von Überweisungsauftragen. 

Mit Valuta 24. Oktober 2006 waren dem Fischer EUR 80'000 mit dem Vermerk "auf

trags eines Kunden, Kto. Nr. ... " gutgeschrieben worden. Im November 2007 teilte die 

Beklagte ihm die Stomierung der Gutschrift te1efonisch und schrift1ich mit, wogegen Fi

scher umgehend protestierte. Die Recherchen der Beklagten von Ende Oktober / Anfang 

November 2007, welche aufgrund eines damaligen anonymen Hinweises getãtigt worden 

waren, hatten u.a. ergeben, dass Keller bankintem die Zahlung veranlasst hatte, und zwar 

ohne Auftrag eines Kunden. Zu diesem Zweck war durch ihn ein fa1scher Beleg betreffend 

einen angeb1ichen telefonischen Zahlungsauftrag des Kunden KuI angefertigt worden. 

Dem Stomierungsbeleg wurde ein (anonymisiertes) Schreiben des KuI von Anfang No-
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vember 2007 beigelegt, in welchem dieser auf Anfrage der Bank bestãtigt hatte, dass die 

Überweisung Valuta 24. Oktober 2006 ohne sein Wissen oder gar seinen Willen erfolgt 

sei. Er habe vielmehr die auftragslose Überweisung nicht bemerkt, dies vor dem Hinter

grund seines regen Zahlungsverkehrs und der nur periodischen Einsicht in die Bankbele

ge. Es habe volles Vertrauen in die Bank gesetzt. Keller hatte die Fãlschung nach seiner 

Verhaftung eingerãumt. Fischer bestritt in seiner Reaktion auf die Stomierung die bank

seits geltend gemachten Gründe mit Nichtwissen. Tatsache sei, dass er im Oktober 2006 

aufgrund einer persõnlichen Geschãftsbeziehung zu Keller eine Überweisung Kellers er

wartet habe, weshalb er angenommen habe, das Geld stamme von Keller, zumal der Beleg 

keinen Namen des Kontoinhabers genannt habe. Zudem seien sãmtliche Reklamationsfris

ten lãngst abgelaufen und mache er Verjãhrung geltend. Sodann treffe die Bank ein grobes 

Selbstverschulden. 

Am 7. August 2006 liess Keller zulasten des Kunden Ku2 zugunsten der Berliner Filiale 

eines Deutschen Autokonzems einen Betrag von EUR 100'000 an eine dortige Bank über

weisen. Auch in diesem Fall hatte Keller, wie die Recherchen der Bank ergaben, ei nen te

lefonischen Auftrag (durch Ku2) intem vorgetãuscht und auch hier hatte der Kunde (also 

Ku2) bestãtigt, dass ei nie einen Auftrag erteilt habe und es dafür auch nicht den gerings

ten Anlass gegeben habe, ihm allerdings erst durch die N achfrage der Bank der Vorgang 

bewusst geworden sei. Die Bank fand heraus, dass die Zahlung der Tilgung einer Kauf

preisforderung für einen Personenwagen gedient hatte. Kãufer war Fischer. Darauf von 

der Bank im November 2007 angesprochen, liess er verlauten, Keller habe ihm Geld ge

schuldet und habe ihm vor der Zahlung an den Autokonzern von sich aus erklãrt, sie diene 

der teilweisen Abzahlung der Schuld. Diese Angaben bestãtigte Kel1er nach der Verhaf

tung. Er anerkannte auch den Fiilschungsvorwurf. Im Übrigen machte Fischer die gleichen 

Einwendungen und Einreden wie im ersten FalI. Zusãtzlich wies er darauf hin, dass der 

ihm vorgelegte Zahlungsbeleg die Empfángerin - den Autokonzern - ausdrücklich nenne. 

Die Bank belastete in der Folge das Konto des Fischer auch mit dem Betrag von EUR 

100'000. Seitdem weist dieses einen Sollsaldo (mithin zulasten Fischers) von 80'000 (ohne 

Zinsen) auf. Fischer protestierte auch dagegen sofort. 
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Im Februar 2008 wurde die Bank von einem Deutschen Anwaltsbüro im Auftrag Fischers 

angeschrieben. Es wurde angekündigt, man werde die Bank wegen der beiden Stomierun

gen einklagen. 

FRAGE 1 (Gewichtung etwa 2/3): 

Sie werden von der Bank mandatiert. Der Auftrag geht dahin, eine Auslegeordnung der 

materiellen Rechtslage (nach Schweizer Recht) zu erstel1en, einschliessend eine Abschat

zung der Prozesschancen beider Seiten (Fischer / Bank). 

FRAGE 2 bzw. V ARIANTE (Gewichtung etwa 1/3): 

Sie werden von Fischer mandatiert. Er will die Stomierungen nicht akzeptieren und er

sucht Sie, ihm aufzuzeigen, wie und wo geklagt werden kann, wie das Rechtsbegehren zu 

formulieren sei, ob die Bank Gegenansprüche einklagen kõnne und wie hoch der Streit

wert sei. Sodann habe er ein gewisses Diskretionsbedürfnis, und zwar in der Art, dass er 

eine Kenntnisnahme des Verfahrens durch deutsche Behõrden unter allen Umstanden 

vermeiden mõchte. Sie sollen ihm diesbezüg1ich Mõglichkeiten aufzeigen. 



AHgemeine' Geschãftsbedingungen 

Die naehstehenden Bedingungen dienen einer klaren Regelung der gegenseitigen Beziehungen zwisehen Kunden und • 

at 11& (naehfolgend Bank genannt). Vorbehalten bleiben besondere Vereinbarungen und Usanzen. 

Zum besseren Verstãndnis verzliehtet die Bank in al/en Formularen auf weiblieh-mãnnliehe Ddppelformen. 

Art. 1 Legitimationsprüfung 

Die Bank verpfliehtet sieh zur gewissenhaften PrüfunfJ der 

Legitimation des Kunden und der Bevol/mãehtigten. Den 

aus dem Niehterkennen von Legitimationsmangeln und 

Fãlsehungen entstandenen Sehaden trãgt der Kunde, sofern 

die Bank die gesehaftsübliehe Sorgfalt angewendet hat. 

Art. 2 Mangelnde Handlungsfãhigkeit 

Der Kunde trãgt den Sehaden, der aus mangelnder Hand

lungsfahigkeit seiner Person entsteht, sofern die Bank die

sen Mangel bei gesehaftsüblieher Sorgfalt nieht erkennen 

konnte. Den Sehaden aus mangelnder Handlungsfãhigkeit 

seiner Bevollmãehtigten oder anderer Dritter tragt er in jedem 

Fali. 

Art. 3 Mitteilungen der Banl< 

Mitteilungen der Bank gelten als erfolgt, wenn sie an die letzte 

vom Kunden bekanntgegebene Adresse abgesandt worden 

sind. 

Art. 4 Übermlttlungsfehler 

Den aus der Benützung von Post, Telefax, Telefon, Telex, 

E-Mail und anderen Übermittlungs- oder Transportarten 

entstehenden Sehaden, wie z. B. aus Verlust, Verspãtung, 

Missverstãndnissen, Verstümmelungen oder Doppelausfer

tigungen, trãgt der Kunde, sof,ern die Bank die gesehafts

übliehe Sorgfalt angewendet hat. 

Art. 5 Mangelhafte Ausführung von Auftrãgen 

Wenn aufgrund mangelhafter, verspãteter oder nieht erfolg

ter Ausführung von Auftrãgen (Bõrsenauftrãge ausgenom

men) Sehaden entsteht, haftet die Bank lediglieh für den 

Zinsausfall, sofern die Bank nieht im Einzelfall auf die 

drohende Gefahr eines darüber hinausgehenden Sehadens 

hingewiesen wurde. 

Art. 6 Gleichste\lung der Samstage mlt Feiertagen 

Im Gesehãftsverkehr mit der Bank sind Samstage staatlieh 

anerkannten Feiertagen gleiehgestellt. 

Produktecode: 01050 

Art. 7 Beanstandungen 

Beanstandungen des Kunden aus der Ausführung von Auf

trãgen,sowie anderer Mitteilungen sind sofort naeh Empfang 

der entspreehenden Mitteilung, spãtestens aber innerhalb 

einer allenfal/s von der Bank gesetzten Frist, vorzunehmen. 

Unterbleibt eine zu erwartende Anzeige der Bank, so hat die 

Beanstandung so zu erfolgen, wie wenn die Anzeige dem 

Kunden im gewõhnliehen Postlauf zugegangen wãre. Der 

Kunde trãgt den aus verspãteter Beanstandung entstande

nen Sehaden. 
Beanstandungen von Reehnungs- oder Depotauszügen 

haben innerhalb eines Monats zu erfolgen. Naeh unbenütz

tem Ablauf dieser Frist gelten Auszüge als genehmigt. 

Art. 8 Pfand- und Verrechnungsrecht 

Die Bank hat an allen Vermõgenswerten, die sie jeweils für 

Reehnung des Kunden bei si eh selbst oder anderswo 

aufbewahrt, ein Pfandreeht und bezüglieh aller Forderungen 

ein Verreehnungsreeht für alle ihre jeweils bestehenden 

Ansprüehe, ohne Rüeksieht auf die Fãl/igkeit oder Wãhrung. 

Die Bank ist naeh Ihrer Wahl zur zwangsreehtliehen oder 

freihãndigen Verwertung der Pfãnder bereehtigt, sobald der 

Kunde mit seiner Leistung in Verzug ist. 

Art. 9 Kontoverkehr 

Die Bank behãlt sieh vor, ihre Zins- und Kommissionsansãtze 

jederzeit, namentlieh bei geanderten Geldmarktverhãltnlssen, 

abzuãndern und dem Kunden hiervon sehriftlieh oder auf 

andere geeignete Weise Kenntnis zu 'geben. Zinsen und 

Kommissionen verstehen sieh für die Bank netto. Steuem, 

Abgaben und Spesen gehen zulasten des Kunden. 

Erteilt der Kunde versehiedene Auftrage in einer Gesamt

summe, die seinen bei der Bank verfügbaren Betrag über

steigt, so bestimmt die Bank in eigenem Ermessen und 

unabhangig vom Auftragsdatum ade r Auftragseingang, wel

ehe Verfügungen ganz oder teilweise auszuführen sind. 

Art. 10 Fremdwãhrungskonti 

Die den Guthaben der Kunden in fremder Wãhrung entspre

ehenden Aktiven der Bank werden in gleieher Wãhrung inner

ade r ausserhalb des Landes der betreffenden Wãhrung ange-
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legt.Der Kunde trãgt anteilmãssig alle wirtschaftlichen und 
rechtlichen Folgen, die das Gesamtguthaben der Bank im 
Lande der Wãhrung oder der Aniage aJs Folge von behélrd
lichen Massnahmen treffen sollten. 
Bei Fremdwãhrungskonti erfüllt die Bank Ihre Verpfiichtun
gen ausschliesslich am Silz der kontoführenden Nieder
lassung, und '1War lediglich durch Verschaffung einer (-lut
schrift bei ihrer Zwelgnlederfassung, bei einer Korrespon
denzbank oder bei der vom Kunden bezeichneten Bank. im 
Lande der Fremdwãhrung. 

Arl 11 Wechsel, Checks und andere Papiere 

Die Bank Ist berechtigt, diskontierte oder gutgeschrlebene 
unbezahlte Wechsel, Checks und andere Papiere zurück
zubelasten. Bis zur Begleichung Islnes Schuldsaldos verblei
ben ihr die wechselrechtlichen, checkrechtlichen oder ande
ren Ansprüche auf Zahlung des vollen Betrags der Wechsel, 
Checks und anderen Papiere mii: Nebenforderungen ge!~en 
jeden aus dem Papler VerpflichMen. 

Art. 12 KOndigung der GeschAttsverblnc,tungen 

Die Bank und der Kunde kõnnen Geschãfts\ierbindun!len 
jederzeit nach freiem Ermessen küridigen: 
Die Bank kann Insbesondere Kreditlimiten jederzeit annulllie
ren und ihre Guthaben ohne Kündigung einfordem. 

Arl 13 Auslagerung von Geschãftsberelchen 

Die Bank behãlt sich vor, Geschãftsbereiche (wie z. B. Zah
lungsverkehr, Wertschrlftenabwicklung) ganz oder teilwelse 
auszulagem. 

Art.' 14 Anwendbares Recht und Gerlchtsstand 

Alle Rechtsbezlehungen des Kunden mlt der Bank 
unterstehen schwelzerlschem Rechl Ausschlleiss-

Iicher Gerlchtsstand fOr alle Verfahren Ist ZOrlch oder 
der Ort der schwelzerlschen Niederlassung, mlt wel
cher die vertragliche Bezlehung bestehl Dle Bank hat 
auch das Recht, den Kunden bel Jedem anderen 
zust!ndigen Gerlcht zu belangen. 

Arl15 Bankkundengehelmnis 

Organen, Angestellten und Beauftragten der Bank obliegt 
die geselzliche Pflicht, über den Geschãftsverkehr der 
'Kunden Verschwiegenhelt zu wahren. Der Kunde entbihdet 
die Bank von ihrer Geheimhaltungspfllcht, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen der Bank notwendig ist: 

• bei vom Kunden gegen die Bank elngeleiteten gerich!
Iichen Schrltten, 

• zur Sicherung der Ansprüche der Bank und der Verwer
tung von Sicherheiten des Kunden oder Dritter, 

• beim inkasso von Forderungen der Bank gegen den 
Kunden, 

• bei Vorwürfen des Kunden gegen die Bank in der Óffent
IIchkeit oder gegenOber Behõrden des In- und Auslandes, 

• und soweit bel Transaktionen In auslãndlschen Wert
papleren oder -rechten die zur Anwendung gelangenden 
Bestimmungen ei ne Offenlegung erfordem. 

Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Auskunftspflichten der 
Bank. 

Art. 16 Anderungen der 
A1lgemelnen Geschãftsbedingungen 

Die Bank kann die AlIgemeinen Geschãftsbedingungen 
Jederzeit ãnqem. Der Kunde wird schriftlich oder auf andere 
geelgnete Welselnformlert. 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

Teil 1 

I. 

Herr und Frau F. (Fernab), ein Ehepaar mit Wohnsitz in Wien, Osterreich, kauft von 

der Bau AG mit Sitz in ZÜirich ei ne Eigentumswohnung an der Grünstrasse 5 in Uster 

(Kanton Zürich). Als der Kaufvertrag abgeschlossen wird ist diese Wohnung 

allerdings noch nicht erstellt, es existiert lediglich ein detaillierter Baubeschrieb. Die 

Liegenschaft ist überdies gemass Begründungsakt und Aufteilungsplanen in 

Stockwerkeigentum aufgeteilt, das Stockwerkeigentümerreglement ist im Grundbuch 

angemerkt. Die Beurkundung des Kaufvertrages findet am 12. Marz 2004 in Uster 

statl, wobei die Eheleute F. eine Teilzahlung an die Bau AG leisten. In der Folge wird 

das Gebaude erstellt. Die Eigentumsübertragung findet am 10. Juli 2005 kurz vor 

Bezugsbereitschaft der VVohnung statt, Zug um Zug wird auch der Restkaufpreis 

bezahlt. Nach Abnahme der Wohnung vermieten die Eheleute F. die Wohnung an 

das Ehepaar A. (Ansassig), Heizkostel1 sind im Mietpreis von CHF 3'000 pro Monat 

inbegriffen. Die Verwaltung der Liegenschaft wird durch die Treu AG besorgt. 

11. 

Bei Erhalt der ersten Abrechnung der Treu AG im Februar 2006 stellen Herr und 

Frau F. fest, dass unüblich hohe Betrage für die Beheizung ihrer Wohnung in 

Rechnung gestEdlt werden, was sie zu Nachforschungen veranlasst. Es stellt sich 

heraus, dass die Bau AG am 28. Januar 2004 mit der Heiz AG mit Sitz in Baden 

(Kanton Aargau) einen "Anlagebau- uncl Warmeenergieliefervertrag" abgeschlossen 

hatle, gemass welchem dem Kunden nebst den Kosten für den Verbrauch von 

Warmeenergie auch ein Grundpreis verrechnet wird (Auszug des Vertrags in der 

Beilage zur Prüfungsaufgabe). Der Grundpreis wird gemass diesem Vertrag 

unabhangig vom Verbrauch festgelegt und dient als Beitrag an die "Fixkosten". 

Weiterhin ist im Vertrag vereinbart, dass die Heizanlage Eigentum der Heiz AG ist, 
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sie muss vom Kunden bei Vertragsbeendigung zum damaligen Übernahmewert 

gekauft werden .. Die Eheleute F. sind entrüstet, denn selbstverstandlich haben sie 

angenommen, mit der VVohnung auch eine Heizanlage zu Eigentum erworben zu 

haben. Sie verlangen bei der Bau AG am 26. 3. 2006 Einsicht in den Vertrag mit der 

Heiz AG vom 218. Januar 2004, ausserdem konsultieren sie samtliche vorhandenen 

Unterlagen. Sie finden die folgenden einschlagigen Hinweise: 

I m Stockwerkei~lentü merreglement: 

"Warmeerzeugung (Heizung und Warmwasser): Für die Erstellung der Warmeerzeugung besteht ein 

separater Vertrag mit der Heiz AG. Der Warmeverbrauch für Heizung und Warmwasser wird für jede 

Stockwerkeinheit s.eparat gemessen. Die Warmeverrechung erfolgt für jede Stockwerkeinheit direkt 

durch die Heiz AG . .rI 

Im Baubeschrieb: 

"Für die Heizung mit Erdwarme wird mit der Heiz AG ein Contractingvertrag für Lieferung von Heizung 

und Warmwasser abgeschlossen. " 

111. 

An der (form- und fristgemass einberufenen) ordentlichen Versammlung der 

Stockwerkeigentümer am 20. April 2006 wird kiar, dass keine einzige 

Eigentümerpartie beim Kauf ihrer Wohnung realisiert hatte, dass im Kaufpreis für die 

Wohnung die Heizanlage nicht inbegriffen war. In samtlichen 

Wohnungskaufvertragen ist namlich die Heizanlage nicht erwahnt, es existieren auch 

sonst keine Vereinbarun!;Jen betreffend die Beheizung der Wohnungen. Keine Partie 

hatle Kenntnis vom Wortlaut des \/ertrags mit der Heiz AG, welcher erst auf 

Veranlassung der Eheleute F. mit der Einladung zur Versammlung allen zugestellt 

worden war. 

Einzelne Eigen1:ümer behaupten an der Versammlung sogar, dass man ihnen im 

Rahmen der Verkaufsg,esprache Nebenkosten im üblichen Rahmen zugesichert 

habe. Weiterhin kommt aus, dass der ,,,Anlagebau- und Warmeenergieliefervertrag" 
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seitens der Bau AG in einem Zeitpunk:t unterschrieben worden war, als drei von 

sieben Wohnunglskaufvertragen bereits notariell beurkundet waren. 

Die Stockwerkeigentümer der Liegenschaft Grünstrasse 5 fühlen sich "über den 

Tisch gezogen", dies umso mehr, als dass einige Eigentümer wegen der nicht 

budgetierten hohen Nebenkosten ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten befürchten. 

Sie mbchten unbedingt, dass die Nebenkosten für die Heizung auf ein normales 

Mass gesenkt werden, einige Eigentümer mbchten auch die Rückerstatlung der 

bereits bezahlten Fixkosten erreichen. Die Anfechtung der Kaufvertrage mit der Bau 

AG zwecks Rückgabe der Wohnung steht ebenfalls zur Diskussion. 

Fragen: 

1. 

Nach der Versammlung vom 20. April 2006 werden Sie von den Eheleuten F. 

kontaktiert und gebeten, eine Stellungnahme zuhanden aller sieben 

EigentümerpartiEm abzugeben. SchreibHn Sie ein Exposé mit ihrer Beurteilung der 

Sachlage, in welchem Sie darlegen, welche Mbglichkeiten den 

Stockwerkeigentümern und/oder der Stockwerkeigentümergemeinschaft zustehen. 

Weisen Sie auch darauf hin, wenn für Ihre Beurteilung weitere Informationen 

notwendig waren. 

Aeussern Sie sich insbesondere zu den Voraussetzungen einer Klage (inkl. 

Sachlegitimation, ProzessvoraussetzUlngen, Zustandigkeitsfragen) und über die 

mbglichen Rechtsmittel. Es wird erwartet, dass Sie die Risiken eines gerichtlichen 

Vorgehens anderen VorsGhlagen gegenüberstellen. 

2. 

Qualifizieren Sie den "Anlagebau - und 'Narmeenergieliefervertrag" und erklaren Sie 

den Klienten kurz die Vor- und NachtEdle dieser rechtlichen Situation gegenüber 

einem (nach Vertrag mbglichen) Kauf der Heizanlage von der Heiz AG. 
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IV. 

Gehen Sie im folgenden davon aus, dass die Stockwerkeigentümergemeinschaft 

Grünstrasse 5 den Vertrag mit der Heiz AG im Laufe der Zeit formell übernommen 

hat. 

Fragen: 

3. 

Wo muss die Heiz AG bei Lieferverzogerungen eingeklagt werden? Begründen Sie 

Ihre Antwort. 

4. 

Kann die Versarnmlung der Stockwerkeigentümer den Kauf der Anlage gegen den 

Willen eines oder melhrerer Eigentümer beschliessen, wenn entsprechende 

Reglementsbestimmungen fehlen? 

Teil2 

Bereits im November 2005 hatlen die Eheleute F. ei nen Brief von einem an der 

Erstellung des Gebaudes beteiligten Malergeschaft erhalten, in welchem 

bekanntgegeben wird, dass die Bau AG die Schlussrechung für das Gebaude 

Grünstrasse 5 von CHF 150'000 nicht bezahlt hatle. Es wird in diesem Brief 

angedroht, dass die Wohnung der Eheleute F. mit einem Pfandrecht belastet würde, 

falls nicht entsprechende Sicherheiten geleistet würden. Die Eheleute F. stellen sich 

auf den Standpunkt, diese Forderung betreffe sie nicht, da sie ja den ganzen 

Kaufpreis für die Wohnung an die Bau AG bereits bezahlt haben. Sie sind zur 

Sicherheitsleistung nicht bereit. 
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Fragen: 

1. 

Kann die Stockwerkeinheit der Eheleute F. in dieser Situation mit einem Pfandrecht 

zugunsten des Malergeschaftes belastet werden? Welche formellen 

Voraussetzungen müssen hiefür gegeben sein? 

2. 

Wie lautet ein entsprechendes Rechtsbegehren, und wo ist es zu stellen (ortlich und 

sachlich)? Wie ist weiter vorzugehen, damit das Pfandrecht definitiv eingetragen 

werden kann ? 

3. 

Welche Rechtsnnittel sind gegen die erwirkten Gerichtsentscheide moglich (Kanton 

und Bund)? 

Teil3 --

Herr und Frau F. entschliessen sich im Mai 2006, aufgrund der veranderten 

Ausgangslage den Mietpreis für ihre Wohnung zu erhohen, damit die bei Abschluss 

des Mietvertrages nicht bekannten Mehrkosten nicht durch sie getragen werden 

müssen. Sie senden zu diesem Zweck das vorgeschriebene amtliche Formular an 

die Eheleute A. und erklaren darin, dass künftig der Mietpreis von CHF 3'000 als 

Nettomietpreis gelte uncl samtliche mit der Heizung zusammenhangende Kosten 

zusatzlich zu bezahlen seien. Sie verlangen monatliche Akontobeitrage von CHF 450 

hiefür, jahrlich sollen die Mieter eine genaue Abrechung erhalten. Die Mieter 

(Ehepaar A.) wollen dies nicht akzeptieren und fechten die Mietzinserhohung an. 
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Fragen: 

1. 

Mit welchen Argumenten kbnnte gegen die vorgesehene Mietzinserhbhung opponiert 

werden? 

2. 

Welche Stelle ist für die Anfechtung 6rtlich und sachlich zust8ndig, und welche 

Rechtsmitlel kommen gegen deren Entscheid in Frage? 

Beilage: 

Anlagebau- und Warmeenergieliefervertrag (Auszug) 

G esetzestexte: 

P. Gauch, ZGB und OR mit Nebengesetzen (46. Auf!.), BGG, Prozessgesetze. 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber ihrer Lbsung beizulegen. 
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Anlagebau- und lWãrmeenergieliefervertrag (Auszug) 

abgeschlossen am 28. Januar 2004 

zwischen 

HeizAG .......................... . 
nachfolgend Un1:ernehmung genannt 

als Anlageersteller und Wamerlieferant, 

und 

Bau AG ............................ . 
nachfolgend Kunde genannt 

als Grundeigentümer Parz.Nr ... , 

für die Ueberbauung Grünstrasse 5 in 8610 Uster 

Einleitung 

Dieser Vertrag Llnd seine Beilagen ordnen das Rechtsverhaltnis zwischen der 
Unternehmung und dem Kunden abschliessend. Soweit hierin keine speziellen 
Bestimmungen enthalten sind gelten diie gesetzlichen Vorschriften. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

Gegenstand des Vertrages 

VertragsDegenstand ist die Erstellung und der Betrieb einer 
umweltsc:honenden Erdwarmesonden-Warmepumpen-Heizanlage 
(nachfolgend gesamthaft Anlage genannt) durch die Unternehmung. Die 
Anlage befindet sich in einem separaten Gebaude neben der Trafostation 
nbrdlich der Überbauung Grünstrasse 5 und steht im Eigentum der 
Unternehmung 

Der Kuncle bezieht die Warme von der Unternehmung. 
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2. Pflichte~n der Unternehmung 

2.1 Die Unternehmun!~ finanziert, erstellt, betreibt und unterhalt die Anlage. 

2.2 Die Unternehmun!~ haftet für allfallige bei der Erstellung der Anlage dem 
Kunden entstehende Schaden, sofern diese nicht auf schuldhaftes Verhalten 
des Kunclen zurückzuführen sind. 

2.3 Die Unternehmun!~ verpflichtet sich zur dauernden Bereitstellung der vom 
Kunden benbtigten Warmeenergie im Umfang des Jahresenergieverbrauchs. 

Die Eneq~ielieferung kann lediglich in folgenden Fallen vorübergehend 
unterbrochen oder eingeschranl<t werden: 
- zur Vornahme \lon Wartungsarbeiten, Reparaturen oder baulichen Mass

nahm€in 
bei ausserordentlichen Vorkommnissen wie Stbrungen durch Naturereig
nisse, Feuer, S1:romausfall oder dgl. 
in FallEm hbherer Gewalt wie Krieg, Sabotage, Unruhen oder dgl. 
wahrend den üblichen taglichen Sperren der Warmepumpen durch das 
Elektrizitatswerk. 

Soweit Unterbrechungen oder Einschrankungen voraussehbar sind, werden 
sie von der Unternehmung vorher angezeigt. 

2.4 Die Unternehmung haftet für samtliche im Eigentum der Unternehmung 
befindliche Teile der Anlage und ist zu deren Unterhalt verpflichtet. 

2.5 Die Unternehmung behebt allfallige Stbrungen raschmbglichst, spatestens 
innert 48 Stunden ab Eingang einer Meldung, andernfalls installiert sie auf ihre 
Kosten eine Überbrückungslbsung. 

Eine darÜlber hinausgehende Haftung für allfallige von der Anlage ausgehende 
Schaden, einschliesslich Folgeschaden, wird von der Unternehmung nicht 
übernommen. 

2.6 Veranderungen an der Anlage, die den Betrieb der Warmeverteilung negativ 
beeinflussen kbnnen, sind dem Kunden vorgangig anzuzeigen. 

2.7 Die Unternehmun~J sorgt für einen angemessen Versicherungsschutz für ihre 
Anlageteile. 

2.8 Die Unternehmung verpflichtet sich, die Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag auf einen eventuellen Rechtsnachfolger zu übertragen. 
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3. Pflichten des ~~unden 

3.1 Der Kunde ist dafülr besorgt, dass alle Wohnungen der Überbauung 
Grünstrasse 5 in Uster zur Warmeabnahme an die Anlage angeschlossen 
werden und wahrend der gesamten Vertragsdauer angeschlossen bleiben. 

3.2 Der Kunde verpflichtet sich zur dauernden Abnahme der bereitgestellten 
Warme zur Deckung seines gesamten Bedarfs, diese gemass Art. 6 zu 
bezahlen und diese weder von Dritíen zu kaufen noch selber Warme zu 
erzeugen. 

3.3 Der Kunde gewahri der Unternehmung jederzeit den notwendigen Zugang 
zum laufe~nden Betrieb zwecks Ablesung, Reparatur, Erneuerung, Erganzung 
oder technischer Abanderung der Anlage. Der Kunde erteilt der 
Unternehmung die dazu nbtigen Sachinformationen. 

3.4 Durch den Kunden zu erbringende bauseitige Leistungen: 
- Sicherstellung der Befahrbarkeit des Grundstücks für Bohrgerate und 

BegleitfahrzeugE~ 
- Samtliclhe Durchführungen und Abdichtungen durch Schachte, Wande, 

Decken etc. sind in der Verantwortung und Lieferumfang des Kunden. 
- anfallende Grab- und Mauerarbeiten 
- Baustrom und -wasser. 

3.5 Der Kunde haftet für allfallige bei der Erstellung der Überbauung entstehende 
Schaden an der Anlage, sofern diese nicht auf schuldhaftes Verhalten der 
Unternehmung zurückzuführen sind. 

3.6 Der Kunde ist ab der Liefergrenze der Unternehmung für die Fbrderung, 
Verteilun~l und Re~Julierung der Warme, sowie für die Instandhaltung und 
Erneuerung der gBsamten WarmBverteilanlage verantwortlich. 

3.7 Die nicht zur Anlage gehbrenden Teile und Bauten sind durch den Kunden zu 
unterhalten. 

3.8 Der Kunde zeigt voraussehbare Unterbrechungen oder Einschrankungen auf 
Seite der Warmeverteilanlage vorgangig an. 

3.9 Der Kunde meldet Unregelmassigkeiten auf seiner Seite die den Betrieb der 
Anlage beeinflussen kbnnen ohne Verzug. 

3.10 Veranderungen an der Verteilanlage sind der Unternehmung vorgangig 
anzuzeigen. Diese kann Veranderungen, welche die Warmeerzeugung oder
verteilung negativ beeinflussen konnten, untersagen oder von der Übernahme 
der an der Anlage entstehenden Anpassungskosten abhangig machen. 

3.11 Der Kunde schliesst eine Versiclherung ab, worin die Anlageteile der 
Unternehmung durch Einflüsse, die vom Kunden stammen, abgesichert sind. 
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3.12 Der Kunde benachrichtigt die Unternehmung über eine allfallige 
Handanderung des Grundstücks spatestens 2 Wochen im voraus. Dem 
Kunden ist bekannt, dass jede Handanderung gemeinsam mit der 
Übertragung des vorliegenden Vertrages zu erfolgen hat und er haftet der 
Unternehmung für die Einhaltung dieser Bestimmung. 

3.13 Der Kunde verpflichtet sich, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf 
einen eventuellen IRechtsnachfolger zu übertragen. 

4. Warmeübergabe, Verbrauchsmessung 

5. Anschlusskosten 

Der Kunde hat keine Anschlusskosten zu entrichten. 

6. Warmepreis 

6.1 Der Preis für die gelieferte Warmeenergie setzt sich aus dem Grundpreis und 
dem Verbrauchspreis zusammen. 

6.2 Der Grundpreis wird unabhangig vom Warmeverbrauch festgelegt und dient 
als Beitralg zu den Fixkosten. Dem Wohnungseigentümer wird der Grundpreis 
auch verrrechnet, wenn kein Bezug stattfindet. 

6.3 Der jahrlich zu entrichtende Grundpreis betragt. ... 

6.4 (Indexklausel). 

6.5 Der Verbrauchs- oder Arbeitspreis ist das Entgelt für die gelieferte 
Warmemenge. Die Warmemenge wird miUels Zahler ermittelt. Der zu 
entrichtende Warmepreis betragt. .......... . 

6.6 (Indexklausel). 

7. Abrechl1ung 

7.1. Per 30. Juni und 31. Dezember jedes Jahres wird die bezogene 
Energiemenge abgelesen und abgerechnet. Die Abrechung erfolgt für jede 
STWEG separat. Die Unternehmung liefert den entsprechenden 
Verteilschlüssel für die einzelnen Wohnungen. Die Abrechungen werden 
spatestens 2 Monate nach Ablesung zugestellt. 
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7.2. Die Zahlungen sincl innert 30 Tagen ab Rechungsdatum zu leisten. Bei 
Zahlungsverzug kónnen Mahnspesen und Verzugszinsen gemass OR in 
Rechung !~estellt werden. 

8. Vertragslaufzeit, Lieferbeginn, Rechtsnachfolge 

8.1 Der Vertrag tritt unmittelbar mit der Unterzeichnung und nach Vorliegen einer 
rechtsgültigen Baubewilligung in Kraft. 

8.2 Das Energielieferverhaltnis zwischen den Vertragspartnern beginnt mit dem 
Tag der Inbetriebnahme der Anlage und dauert bis zur Beendigung dieses 
Vertrages. 

8.3 Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt in gegenseitiger Absprache unmittelbar 
nach ihrer Fertigstellung. 

8.4. Dieser Vertrag wird ohne zeitliche Begrenzung abgeschlossen, mindestens 
aber auf eine Dauer von 30 (dreissig) Jahren ab Beginn des 
Energielieferverhaltnisses. Wird er nicht mindestens 12 Monate vor Ablauf der 
Mindestdauer von einer Partei schriftlich gekündigt, verlangert er sich jeweils 
stillschweigend um weitere 5 (fünf) Jahre bei gleicher Kündigungsfrist. 

8.5 Bei Beencligung dieses Vertrages ist der Kunde verpflichtet, die Anlage zum 
Übernahrnewert zu übernehmen und die Beendigung wird erst wirksam, wenn 
der Übernahmewert beglichen ist. Der Übernahmewert ist die Summe aus den 
Restwerten der Teilbereiche, Erdsonden, Infrastruktur (Leitungen, Speicher, 
Planungskosten, Bauarbeiten, E~ektroinstallationen, usw.) und 
WãrmepUlmpen (Pumpen, usw.) die wie folgt ermittelt werden: 

Erstellungswert * Restnutzungsdauer 
Ü be rn a h rn ewe rt = .. ------------------------------------------------

Gesamtnutzungsdauer 

Der Erstellungswert ist der Gesamtbetrag der von der Unternehmung für die 
Erstellung und den Ersatz des entsprechenden Teilbereichs der Anlage 
geleistetel1 Aufwendungen. Die Restnutzungsdauer und die 
Gesamtnutzungsdauer werden für die drei Teilbereiche der Anlage getrennt 
betrachtet. Die Gesamtnutzungsdauer für die Erdsonden betragt 30 Jahre, für 
die Infrastruktur 30 Jahre und für die Warmepumpen 15 Jahre. 

8.6 Kónnen sich die Parteien über den Übernahmewert oder Teile davon nicht 
einigen, so soll darüber das ordentliche Gericht entscheiden, dabei ist Art. 8.5 
massgebend. 

8.7 Der Kunde hat jederzeit das Recht, mit dem Ersuchen an die Unternehmung 
heranzutreten, die Anlage gemass Art. 8.5 in sein Eigentum zu übernehmen. 

8.8 Der Kunde kann den Vertrag vor Ablauf der Vertragsdauer ausserordentlich 
kündigen, unter der Bedingung, dass die Unternehmung den vertraglich 
vereinbarten Pflichten nicht nachkommt. In diesem Fali entschadigt der Kunde 
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der Unternehmun~~ den Übernahmewert gemass Art. 8.5 zum Zeitpunkt der 
Kündigung. 

8.9 Will die Unternehnnung ihre Rechte an der Anlage an Dritle übertragen, hat 
der Kunde innert fünf Monaten nach der entsprechenden Mitteilung das Recht, 
die Anlage gemass Art. 8.5 selbst zu übernehmen. 

9. Gerichísstand 

Der Gerichtsstand ist Uster/ZH. Es gilt das schweizerische Recht. Allfallige 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden durch die ordentlichen Gerichte 
entschiedlen, sofern sich die Parteien nicht auf ein Schiedsgericht einigen. 

(Schlussbestimmungen, Datum und Unterschriften) 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Grundsachverhalt 

Marcel Fuchs schloss mit Peter Meier einen [formgültigen] Kaufvertrag 

über die Liegenschaft Kat. Nr. 7025 in Horgen sowie damit verbunden ei

nen Viertel Miteigentum an Kat.Nr. 7028. Letztere Liegenschaft ist ein pri

vates Zufahrtsstrasschen, welches die Liegenschaft Kat.Nr. 7025 und die 

anstossenclen weiteren Liegenschaften Kat.Nrn. 7024, 7026 und 7027 an 

die bffentliche Strasse erschliesst. Sie steht im Miteigentum der 4 Anstbs

ser. Als Kaufpreis wurden Fr. 800'000.-- insgesamt vereinbart. Die Ge

wahrleistung wurde wie üblich - so ausserte sich damals der Notar - weg

bedungen. Das [Schmutz-]abwasser der genannten 4 Liegenschaften 

Kat.Nrn. 7024-7027 wird über eine unter dem Zufahrtsstrasschen gelege

ne [private] Leitung in die bffentliche Abwasserkanalisation abgeführt. Ei

nige Monate vor dem Verkauf hatte das Gemeinwesen im Zuge einer 

Überprüfung der gemeindeeigenen Abwasserleitungen mit einer Kanal

spiegelungl festgestellt, dass sich die private Zuleitung der 4 Liegenschaf

ten in einem schlechten, aber momentan noch tolerablen Zustand befand, 

der in naher Zukunft nach einer von den Miteigentümern zu tragenden 

Sanierung rief. Das hatte die Gemeindeverwaltung entsprechend den Mit

eigentümern mitgeteilt. Verkaufer Fuchs hatte diesen Sachverhalt seinem 

Vertragspartner verschwiegen. Da Peter Meier das Gebaude auf Kat.Nr. 

7025 abzureissen und einen Neubau zu realisieren gedachte, vereinbar

ten die Parieien, dass die Eigentumsübertragung erst nach Vorliegen der 

Baubewilli~jung erfolgen solle. 

Ungefahr E) Monate nach dem Vertragsschluss erteilte die Baubehbrde die 

Baubewilli!jung, machte aber die Realisation des Vorhabens bzw. die 

Baufreigabe von der Auflage abhangig, dass zuvor die private Anschluss

leitun!j im Zufahrtsstrasschen an die bffentliche Kanalisation saniert wer-
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de. Das ware mit Gesamtkosten von rund Fr. 200'000.-- verbunden. An 

sich waren die drei weiteren Anstbsser und Miteigentümer, die aufgrund 

der erwahnten Orientierung durch die Gemeindeverwaltung ohnehin gele

gentlich eine Sanierung auf sich zukommen sahen, bereit, Kostenanteile 

von je einem Viertel zu übernehmen, so dass Peter Meier als "Vierter im 

Bunde" rund Fr. 50"000.-- zu zahlen hatte. Indes ist Peter Meier der Mei

nung, Fuchs habe ihn "gelegt"; er habe die Liegenschaft mindestens im 

Umfang dieser Sanierungskosten "überzahlt". Fuchs ist aber nicht zu einer 

Preisreduktion oder- sonstigen Zugestandnissen bereit, und er ist ange

sichts der Kontroverse auch nicht bereit, Hand zur Eigentumsübertragung 

zu bieten. 

Bearbeitungsthema 1: 

Kann Peter Meier die Sanierungskosten von Fuchs erhaltlich machen oder 
allenfalls ei ne Kaufpreisreduktion erwirken? 

Bearbeitu ngsthema 2: 

Peter Meier will sich auf alle Falle - ob sein Bemühen um ei ne Preisreduk
tion bzw. Kostenübernahme durch Fuchs gelinge oder nicht - die Liegen
schaft "sichern", zumal er bereits Projektierungskosten von rund Fr. 
10'000.-- bezahlt hat, und er hat bei der zustandigen Behbrde eine vorlau
fige Eintragung nach Art. 961 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB beantragt. Mit diesem 
Begehen wurde er abgewiesen. Zu Recht? Rechtsmittel im Kanton und 
auf Bundesebene? 

Bearbeitungsthema 3: 

Nehmen Sie an, das schliesslich mit der Klage Meiers über Fr. 50'000.-
befasste Bezirksgericht habe die Klage ohne Weiterungen abgewiesen mit 
der [zusarnmengefassten] Begründung, es sei nicht erstellt, dass Fuchs 
im Zuge des Vertragsschlusses bzw. der Vertragsverhandlungen die ma
rode Leitung und deren Sanierungsbedarf verschwiegen habe, da Meier 
entgegen § 113 ZPO weder in der Klagebegründung noch in der Replik 
Beweismittel für diese Behauptungen bezeichnet habe, und überdies sei 
nicht ersichtlich, dass Fuchs eine Aufklarungspflicht gehabt habe. 

Gehen Sie weiter davon aus, das Obergericht weise Ihre Berufung gegen 
das Urteil des Bezirksgerichts im Wesentlichen unter Hinweis auf § 161 
GVG ab. F~echtsmittel ? 
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Variante A des Sachverhalts: 

Die Parteien hatten im Kaufvertrag vereinbart, dass Peter Meier Fr. 

200'000.-- sofort zahlt [was geschehen ist] und dass die Eigentumsüber

tragung n21ch Vorliegen der Baubewilligung Zug um Zug gegen Zahlung 

des Restbetrages erfolge. Peter Meier erfuhr erst aufgrund der Auflage in 

der Baubewilligung vom schlechten Zustand der Abwasserleitung und des 

ihn treffenden Anteils an den Sanierungskosten von Fr. 50'000.-- . Unter 

dem Eindruck dieser Erkenntnis weigerte er sich, die Restzahlung zu leis

ten, ging aber im Übrigen wie in Thema 2 geschildert vor. Noch vor dem 

Entscheid über die vorlaufige Eintragung wurde über Fuchs der Konkurs 

erbffnet, und es wurde in der Folge das summarische Verfahren angeord

net. 

Bearbeitungsthema 4: 

Wie ist jetzt die Rechtslage? Hat Peter Meier Anspruch auf Erfüllung des 
Vertrages? Oder kbnnte er noch "aussteigen"? Welches waren die Folgen 
der von Ihnen gesehenen Varianten? 

Variante EI des Sachverhalts: 

Peter Meier hatte den Kaufpreis gesamthaft bezahlt, und das Eigentum 

wurde übertragen. Und auch jetzt erfuhr Meier erst aufgrund der Auflage 

in der Baubewilligung vom Sanierungsbedarf der Leitung. Auf Klagean

drohung hin erklarte sich aber Fuchs unterschriftlich bereit, seinem Kaufer 

mit Fr. 60'000.-- "für Sanierung und Umtriebe entgegen zu kommen", aber 

im Moment sei er nicht liquid, und er versprach Zahlung nach 3 Monaten. 

Um dem Nlisstrauen Meiers zu begegnen, brachte Fuchs eine (formgülti

ge) BürgschaftserkLarung seines Onkels über Fr. 50'000.-- bei. Noch vor 

Ablauf der Frist wurde der Konkurs über Fuchs erbffnet. 
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Bearbeitungsthema 5: 

Peter Meier meldet im Konkurs ei ne Forderung über Fr. 60'000.-- an. Das 
Amt "tritt zur Zeit auf die Forderungsanmeldung nieht ein" mit der Begrün
dung, Meier habe siieh zunaehst einmal an den Bürgen zu halten und kon
ne erst zur Kollokation zugelassen werden, wenn feststehe, ob er etwas 
und wenn ja wieviel er vom Bürgen erhalte. Muss sieh Peter Meier damit 
zufrieden ~leben? \j\lenn nein, was dann? 

Bearbeitungsthema 6: 

Angenommen [und losgelost von Frage 5], Peter Meier sei mit einer For
derung von Fr. 60'0100.-- kolloziert worden und nun entsehliesse sieh der 
Bürge, die Fr. 50'000.-- effektiv zu zahlen, ist aber unsieher, ob er die Ein
zahlung an das Konkursamt oder an Peter Meier veranlassen soll. Wie ist 
hier die Reehtslage? Wer ist hier mit welehen Betragen Gewinner oder 
Verlierer? 
Bearbeitungsnotiz: Es ist davon auszugehen, dass in der dritten Klasse 
ei ne Konkursdividende von 20% resultiert. 

Bearbeitungshinwleis zu den Rechtsmittelfragen: 

Hier wollen Sie sieh nieht in episeher Breite über unwesentliehe Formalia 
verbreiten l[z.B. Amtsspraehe, Gang des ReehtsmiUelverfahrens, Frist
erstreekun!jen ete.], sondern sieh auf das Wesentliehe besehranken: Legi
timation, Bezeiehnung des Reehtsmittels und Reehtsmittelinstanz, Rüge
themen. 

Gesetzestexte: ZGB/OR (Ausgabe Gaueh, 46. Auflage, darin aueh das 

GestG), SchKG (Ausgabe Navigator), Prozessgesetze. 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber Ihrer Lbsung beizulegen. 



Q2/o6 
Schriftliche Anwaltsprüfung 

Prüfungsaufgabe: 

Teil A 

Ein Golfplatz im Bezirk Affoltem ZH wird vom Golfclub Wiesengrund betrieben, einem 
Verein, dessen Mitglieder zur Benützung des Golfplatzes bereehtigt sind. Das Clubhaus ge
hé:irt aber der W lmmobilien AG [WIAG] mit Sitz in Affoltem am Albis und ist vom Golf
club gegen Bezahlung einer erheb1iehen j ahrliehen Entschadigung gepaehtet. 

Das ursprüngliehe Aktienkapital der WIAG von CHF 600'000, eingeteilt in 6000 Namenakti
en à CHF 100 nominal, gehiSrte zu gleichen Teilen A, B und C, welche aueh Initianten und 
Promotoren des Golfclubs waren und heute noeh den Verwaltungsrat der WIAG bilden. Um 
eine bedeutende Vergré:isserung und Versehé:inerung des Clubhauses finanzieren zu ké:innen 
und einem vielseitigen Wunseh auf bffnung des Aktionariates naehzukommen, besehloss die 
WIAG im Jahre 2006 eine Kapitalerhé:ihung von CHF 600'000 aufCHF 1'500'000 dureh 
Ausgabe von 9000 Namenaktien à CHF 100 nominal zum Preis von CHF 500 pro Aktie, wel
ehe von vielen Mitgliedem des Golfclubs erworben wurden. 

Anlasslieh dieser Kapitalerhé:ihung wurde folgende Bestimmung in die Statuten der WIAG 
aufgenommen: 

"Die Übertragung von Aktien bedarf in j cdem F aU der Genehmigung dureh den 
V crwaltungsrat, welcher die Zustimmung aus wiehtigen Gründen verweigem 
kaIU1. Als wichtige Gründe gelten: 

1. wenn eler Erwerber nícht Mitglíed des Golfclubs Wiesengrund ist, 

2. \venn eler Erwerber mehr als 2% der im Handelsregíster eíngetragenen 
Anzahl Aktíen erwerben oder besítzen \vürde, 

3. der Erwerb oder das Halten von Aktien im Interesse Dritter. 
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Soweit Aktionare mehr als 2% des Aktienkapitals erwerben oder halten, werden 
sie mit 2% als Aktionare mit Stimmrecht und für den Rest als Aktionare ohne 
Stimmrecht behandelt. 

Die Beschrankung bezüglich 2% gilt nicht für Aktionare, welche bei Einfüh
rung dieser Statutenbestimmung bereits an der Oesellschaft beteiligt waren." 

Demgemass b1ieben A, B und C weiterhin mit allen ihren Aktien stimmberechtigt, wahrend 
die übrigen Aktionare nur mit 2% als Aktionar mit Stimmrecht eingetragen wurden, auch 
wenn sie mehr Aktien hielten, was wegen der hohen Dividende 6fters vorkam. 

In letzter Zeit nahmen Spannungen zwischen A, B und C einerseits und einem gr6sseren Teil 
der übrigen Aktionare wegen der Zielsetzungen von Club und AO zu. Die Opponenten woll
ten vor allem einen kostengünstigen, spOlilichen Oolfclub, wiilu'end A, B und C sowie ilmen 
nahestehende Mitglieder einen prestigetrachtigen, "feudalen" Club beibehalten wollten. 

Die Situation eskalierte im Vorfeld der ordent1ichen Oeneralversammlung vom 17. Mai 
2008, weil für diese zusatzlich zu den normalen Traktanden eine Kapitalerh6hung um CHF 
500'000 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare beantragt wurde. Die neuen Aktien 
sollten den Aktionaren (darunter A) der Oolf Sportswear AO [OSAO] mit Sitz in Uitikon
Waldegg zugewiesen und von diesen durch Sacheinlage in Fonn der OSAO-Aktien liberiert 
werden. Auf diese Weise sollte die WIAO im Clubhaus noch eine grosse Boutique von Oolf
Utensilien einrichten k6nnen. Eine Oruppe um die Aktionare X, Y und Z erachtete diese Ak
quisition als v611ig überf1üssig und den \Vert der OSAO-Aktien im Verhaltnis zu den neu 
ausgegebenen WIAO-Aktien als wesentlich zu tief. 

Im VorfCld der OV wurde sowohl von A, B und C wie auch von X, Yund Z verbissen um 
jede Stimme gekampft. Insbesondere geschah folgendes: 

• Die WIAO hielt 500 eigene Aktien. Der Verwaltungsrat beschloss, diese Aktien an B 
bis nach der OV auszuleihen, und B stimmte mit diesem Aktien zusatzlich zu seinen 
eigenen für die Kapitalerh6hung. 

• A schenkte den Aktionaren M und N, die je 300 Aktien haben, je ein Paar neue Oolf
schuhe von der OSAO, woraufM und N (die ursprünglich sich aus dem Streit heraus
halten und nicht an der OV teilnelm1en wollten) für die Kapitalerh6hung stimmten. 

• X und Y kauften von den Aktionaren E, F, O, H, I und K, welche jeder mehr als 2% 
Aktien hielten, deren nicht stimmberechtigte Aktien zum Preis von CHF 100 pro Aktie 
mit der Absprache, diese Aktien nach der OV wieder zum selben Preis an den früheren 
Eigentümer zurückzuverkaufen. X und Y beantragten zusatzlich zu ihrenje 50 eigenen 
Aktien noch die Oenehmigung der Übertragung vonje 250 so erworbenen Aktien. Der 
Verwaltungsrat der W[AO lehnte es aber ab, X und Y für diese 500 Aktien das Stimm
recht zu geben, so dass diese Aktien an der OV nicht stimmberechtigt waren. 

An der Oeneralversammlung vom 17. Mai 2008 waren 14100 Aktien velireten. Die Kapital
erhohung \vurde mit 9600 J a gegen 4400 Nein und 100 Enthaltungen angenommen. 
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Frage 1 

X, Y und Z haben Sie gestem aufgesucht und beauftragt, weml moglich den VoUzug dieser 
Kapitalerhohung zu verhindem. Sie sind insbesondere der Meinung, dass das Abstimmungs
ergebnis rechtlich unhaltbar sei. Entweder soUten A, B und C auch nur je 2% Stümnen ha
ben, wie aUe anderen, oder dann sei die Stimmrechtsbeschrankung fur aUe ungültig. Auch 
die im V orfeld der GV beschriebenen Geschafte bzw. Stimmrechtsverweigerungen seien 
sicher rechtlich fragwürdig. 

Wie beurteilen Sie di ese Mutmassungen Ihrer Klienten? 

Frage 2 

a) Konnen Sie die Eintragung der Kapitalerhohung im Handelsregister überhaupt noch 
verhindem? 

b) Wie müssen Sie gerichtlich vorgehen, um das Ziel Ihrer Klienten zu erreichen, die Ka
pitalerhohung zu Fall zu bringen? 

c) Mit weIchen Rechtsmitteln und Ílmert weIchen Fristen konnen Sie die für Ihre Klienten 
negativen Gerichtsentscheide bis ans Bundesgericht weiterziehen? 

Frage 3 

Wie wird nach Ihrer Ansicht das Gericht über diese Kapitalerhohung entscheiden? 

Konnte der Prozess über die Kapitalerhohung aUenfalls gegenstandslos werden, wenn nach 
drei Monaten seit dem GV-Beschluss noch kein Ulieil gefãlIt ist? 

Fragc 4 

Der Golfclub Wiesengrund halt auch ein paar Aktien der WIAG und die Mehrheit der Vor
standsmitglieder wiU, dass der Verein so wie X, Y und Z rechtliche Schritte ergreift. A, der 
dem Vorstand auch angehort, lehnt dies ab mit der Begründung, der Vorstand habe keine 
Kompetenz, einen Prozess anzufangen. 

Wie beurteilen Sie diesen Standpunkt? 

Teil B 

Die WIAG hat fur den Umbau des Clubhauses den bekannten Architekten Zehnder beauf
tragt. 1111 Architekturvertrag \vlJrde der Gerichtsstand Zug vereinbart, wo Zehnder sein Büro 
hat. Gleichzeitig wurde im Vertrag festgehalten, dass C, wohnhaft in Meilen, (welcher aber 
nicht Partei des Vertrages ist) als Bautreuhander der WIAG die Rechnungen von Zehnder 
und dessen SchIussabrechnung überprüfen und genehmigen soll, bevor entsprechende Zah
lungen der WIAG zu leisten sei en. 
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Der Umbau kam wesent1ich teurer als erwartet. Als der Betrag der ursprünglichen Kosten
schatzung erreicht war, weigerte sich C, weitere Rechnungen zu visieren, und die WIAG 
demzufolge, weitere Zahlungen vorzunehmen. Zehnder hat deswegen die WIAG und C vor 
dem Kantonsgericht Zug eingeklagt auf Abreclmung und Zahlung des noch offenen Honorars 
in noch zu bestimmender H5he. 

Frage 5 

a) C erhebt die Einrede der Unzustandigkeit. Zurecht? 

b) C beantragt, vor dem Entscheid über die Zustandigkeit ein Beweisverfahren darüber 
durchzuführen, dass er gegenüber Zelmder keinerlei Verpf1ichtungen habe. Zurecht? 

c) Wie ware die Frage der Zustandigkeit zu beurteilen, wem1 C Wohnsitz in Konstanz 
(Deutschland) hatte? 

Teil e 

Die Innendekorationsfirma Hübscher AG mit Sitz in Zürich ist von der WIAG ebenfalls nicht 
vollstandig bezahlt worden. Sie hat die WIAG für den Betrag von CHF 50'000 betrieben; die 
WIAG hat Rechtsvorschlag erhoben. Der RechtsOffnungsrichter hat die provisorische 
Rechtsoffnung mit der Begründung abgelelmt, der Vertrag, auf welchen die Hübscher AG 
ihre Forderung stützt, sei seiitens der WIAG nur von A unterzeichnet worden, obschon dieser 
nur kollektivzeichnungsberechtigt ist. Der Richter ist auf das Argument der Hübscher AG 
nicht eingetreten, es ergebe sich aus der Korrespondenz vor Vertragsunterzeichnung, dass der 
ebenfalls zeichnungsberechtigte B kundgetan habe, für diese Angelcgenheit sei A allein vom 
Verwaltungsrat beauftragt worden. 

Frage 6 

a) Welches Rechtsmittcl ergreifen Sie gegen den RechtsOffnungsentscheid mit welcher 
Begründung? 

b) Welches Rechtsbegehren stellen Sie beim Weiterzug ans Bundesgericht und warum? 

Gesetzestexte: 

Himveis: 

ZGB, OR, ZPO, GVG, GestG, BGG, IPRG, LugUe, SchKG, 
gesamter Text der Handclsregisterverordnung vom 
17. Oktober 2007 (Stand l. Januar 2008). 

Die Aufgabe darf nicht abgeschrieben \verden. 
Der Text ist nu'er Arbeit \vieder beizulegen. 



Anv.raltsprüfung 

Sachverhal1: 1 

August Aalfeld (A) kommt eines Morgens im Marz 2008 empbrt in Ihre Kanzlei 

und erzahlt 1 hnen folgende Gesehiehte: 

Er sei Verwaltungsratsprasident der Beek AG, Beekstrasse 3, Baden (B). Ende 

des letzten • .Jahres habe diese die Clara GmbH (C) gekauft, die seit Mai 2004 

das kleine "f~estaurant Clara" im Herzen von Zürieh führt. Stammanteilseigner 

der GmbH waren Frau Dallmeier zu 75% und Herr Dallmeier zu 25% (D). Frau 

Dallmeier war auch die Geschaftsführerin des Unternehmens mit 

Einzelzeiehnungsberechtigung. 

Im Kaufvertrag wurde u. a. vereinbart: 

1. Die Kauferin erwirbt vom Ehepaar Dallmeier deren Stammanteile an der 

Clara GmbH im Nominalwert von CHF 20'000.- zum Kaufpreis von CHF 

190'000.-. 

2. Die Kauferin übernimmt das Inventar per 31.12.2007 und anerkennt mit 

der Übernahme dessen Riehtig- und Vollstandigkeit und verzichtet im 

vornherein auf jedwelche Einreden gegen den Bestand und die 

Bewertung. 

3. Die Verkaufer übergeben der' Kauferin per Übernahmedatum samtliche 

Gesellsehaftsakten, insbesondere die Geschaftsabsehlüsse der 

vorangegangenen Jahre. 

4. Die Verkaufer anerkennen ihre vollumfangliche Haftung für alle 

Verbindllichkeiten der Clara GmbH welehe per 31.12.2007 bilanziert sind 

und/oder erst naeh diesem Datum geltend gemacht werden, sofern diese 

aus der Gesehaftstatigkeit bis zum 31.12.2007 entstanden sind. Dies gilt 

im Besonderen aueh für Verpflichtungen gegenüber den Steuerbehbrden 

(MWSt und steueramtliehe Revision) und den gesetzlichen und privaten 
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Sozialversieherungen. Oie Verkaufer werden diese Verbindliehkeiten innert 

der verlangten Frist ohne jede Einrede begleiehen. 

5. Als Geriehtsstand vereinbaren die Parteien Zürieh. 

Frau Oallmeier habe seine Gutmütigkeit aber auf jede erdenkliehe Art 

ausgenützt, was er nun naeh und naeh habe merken müssen. 

a) Zum einen sei die Beek AG noeh immer nieht im Besitz der 

Gesehaftsabselhlüsse, des Mietvertrages und anderer gesehaftlieher 

Ookurnente obwohl er die Oallmeiers mehrmals aufgefordert habe, ihm 
diese zukommen zu lassen. 

b) Bei Überprüfung des Warenbestandes habe er merken müssen, dass ea. 

40% der Lebensmittel bereits ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum 

aufwiesen. Oie Oallmeiers hatten ihm auf seine Rüge hin aber nur 

geantwortet, er kbnne die Waren do eh trotzdem noeh verwenden. Oie 

Waren waren aber mit einem Wert von CHF 40'000.- in den Kaufpreis 

miteingeflossen! 

e) Oie Dallmeiers hatten ihm im Zuge der Verkaufsverhandlungen 

zugesliehert, dass für das benaehbarte Lokal im selben Haus ein mit der 

Vermietersehaft ausgehandeltes Konkurrenzverbot bestehe, d.h. dass in 

diesen Raumen keine andere Gaststatte betrieben werden dürfe. Sie 

hatten ihm aueh einige Unterlagen gegeben, aus denen dies ersiehtlieh 

war. f\Junmehr habe er aber erfahren müssen, dass die Oallmeiers der 

AufhelJung des Konkurrenzverbotes untersehriftlieh zugestimmt hatten, 

um eine Verlangerung des Mietvertrages um weitere Jahre 

sieher:z:ustellen. Aueh habe bereits ein anderes Café angefangen die 

Raume für sieh auszubauen und zu benutzen. 

d) Und zu guter Letzt hatten die Oallmeiers ihm erklart, dass ihre Vormieter 

die Ri:iumliehkeiten des "Clara" ausgebaut hatten und Investitionen in 

Hbhe \fon CHF 150'000.- auf Umbau und Inventar getatigt hatten, die der 

Vermieter bei der endgültigen Auflbsung des Mietverhaltnisses zur Halfte 

übernehmen würde. Oie Oallmeiers hatten die Investitionskosten bei 

Antritt des Mietverhaltnisses übernommen und so müsse dies aueh die 

Beek AG tun. Die Beek AG bekame aber CHF 75'000.- bei Beendigung 

des Mietvertrages vom Vermieter zurüekerstattet. 

Erst Ednige Woehen spater konnte Herr Aalfeld aus naehgereiehten 

Unterlagen ersehen, dass der Vermieter damals bereits die komplette 
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Vorfinanzierun9 übernommen hatte und die damaligen Mieter 50% der 

abgerechneten Bausumme (CHF 70'000.- ) über 5 Jahre amortisiert 

haben. 

e) Oamit nicht genug, hatte er auch noch einige Rechnungen erhalten, die 

sich auf die Geschaftstatigkeit aus dem Jahre 2007 bezbgen und die sich 

die Oallmeiers weigern würde zu begleichen. 

Herr Aalfeld mochte nun von Ihnen wissen, 

1. was man tun kônne, damit man die benõtigten Geschattsunterlagen 
bekomme. (ca. '10%) 

2. wie diE~ Rechtslage bezüglich des Kaufvertrages aussehe, welche 

Mõglichkeiten rnan allenfalls habe und welche Ansprüche gegen D 
gestellt werden kõnnten. (ca. 30%) 

3. was mêm in Be2:ug auf die noch offenen Forderungen aus dem Jahre 
2007 tun müsse. (ca. 20%) 

4. an welches Gericht oder welche Stelle man sich jeweils 
müsse, wie der weitere Verfahrensgang ware und 
Rechtsmittel main allenfalls einlegen konne. (ca. 10%) 

Sachverhalt 2 

wenden 
welche 

Weiter erzahlt Herr Aalfeld, die Oallmeiers hatten ihm aber nicht nur mit dem 

Kauf der GrnbH Probleme bereitet, sondern Frau Oallmeier machte ihm auch 

noch in weiterer Hinsicht Schwierigkeiten: 

Als man die (3mbH gekauft habe, habe man mit Frau Oallmeier vereinbart, dass 

diese die Geschafte noch für zwei Monate weiter führe, das neue Personal 

einarbeite und bis Ende Februar 2008 ein wenig aushelfe. Vereinbart wurde ein 

Lohn von CHF 3 '500.-_ Frau Dallmeier war zu dieser Zeit auch noch 

einzelzeichnungsberechtigt, da sie erst mit einstimmigem Beschluss der 

Gesellschafterversammlung am 08. Februar 2008 als Geschaftsführerin 

ausschied, ihre Zeichnungsberechtigung erlosch und die neue 

Geschaftsführerin der Clara GmbH (Frau Esslinger) gewahlt wurde. 

Frau Oallmeier aber habe sich am 01.01.2008 einen Arbeitsvertrag ausgestellt, 

der einen Bruttolohn \lon CHF 5 '000.- auswies und den sie ohne Wissen der 
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neuen Eigentümer selbst untersehrieb und zudem von einer Freundin (Frau 

Frei), die bei der Beek AG besehattigt ist, gegenzeiehnen liess. Dieser Freundin 

sagte sie, der Vertra9 sei nur Pro-Forma und sie brauehe ihn lediglieh, um eine 

hohe Krankentaggeldversieherung absehliessen zu konne, da sie bald ei ne 

Operation vornehmen müsse. Aueh müsse sie gegenüber der Bank einen 

hohen Monatslohn ausweisen, da andernfalls der Kredit für ei nen 

Liegensehaftskauf gefahrdet sei. Ansprüehe daraus würde sie aber niemals 

stellen. Tatsaehlieh rneldete sieh Frau Dallrneier arn 15.1.2008 krank und war 

für rnehrere Woehen arbeitsunfahig. 

Am 21.1.2008 hatte die Clara GrnbH, Frau Dallmeier dan n auf den 29.2.2008 

gekündigt unter Angabe des Kündigungsgrundes "Restrukturierung der 

Gesellsehaft'. Diese habe die Kündigung aueh personlieh entgegengenornrnen 

und untersehriftlieh anerkannt. Den Lohn in der Hohe von CHF 3'500.- für 

Januar 2008 habe sie erhalten, der Februarlohn sei ihr noeh nieht ausgezahlt 

worden. 

Frau Dallrneier habe nun aber auf Zahlung des Februar- und Marzlohnes in der 

Hohe von jeweils CHF 5'000.- und auf Ausstellung eines Arbeitszeugnisses 

geklagt. Sie sei der Meinung dass trotz allfalliger neuer Arbeitsvertrage die 

Kündigungsfrist seit Mai 2004 bereehnet werden müsse und somit 2 Monate 

betrage. 

5. Muss August Aalfeld in dieser Situation befürchten vor dem 
Arbeitsgericht zu unterliegen? (ca. 30%) 

Gesetze: OR, ZGB, GVG, zpo, Bundesreehtspflege, GStG, SehKG 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Die ASP Portal AG mit Sitz in Horgen und Verkaufsbüros in Horgen und Zürich 

erbringt verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen EDV und Internet. Dies 

umfasst etwa clie Konzeption und das Programmieren von Websites, Hosting und 

Housing, technischer Support, die Entwicklung massgeschneiderter System- und 

Datenbanklosungen sowie das Erbringen zugehoriger Dienstleistungen in den Be

reichen Wartung und Weiterentwicklung. 

Die Q&A Web GmbH rnit Sitz und Büros in Meilen erbringt Dienstleistungen im 

Bereich des Verkaufs datenbankgestützter Internetlosungen sowie entsprechen

der Beratungsdienstleistungen. 

Die ASP Portal AG und die Q&A Web GmbH unterhalten seit einigen Jahren Ge

schaftsbeziehungen verschiedener Art zueinander, wobei sich die Geschaftsfelder 

der Parteien teilweise überschneiden. Im Rahmen dieser Geschaftsbeziehungen 

hat die ASP Portal AG eine Vielzahl ihrer Konzepte und Entwürfe für die Q&A Web 

GmbH realisiert und verschiedene weitere, umfangreiche Dienstleistungen er

bracht. 

Unter anderem hat die ASP Portal AG eine EDV-Applikation entwickelt, welche 

zum Betrieb verschiedener Internetportale verwendbar ist (nachfolgend der Ein

fachheit halber als "Applikation" bezeichnet). Kernstück der Applikation ist eine 

zentrale Datenbank, wdche einmal erfasste Eintrage in jeder der auf Basis der 

Applikation betriebenen Internetseiten verfügbar macht. Die ASP Portal AG be

treibt diese Applikation seit dem 18. Juni 2001 für die Q&A Web GmbH. Die bei

den Parteien haben am 4. September 2000 eine Vereinbarung unterzeichnet, 

welche die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf den Betrieb der Appli

kation regelt. 

Die Q&A Web C;mbH ist berechtigt, die Nutzung der Applikation Dritten zur Ver

fügung zu stellen und ist verpflichtet, der ASP Portal AG eine nutzungsabhangige 

Gebühr zu entrichten. Die ASP Portal AG ist verpflichtet, die für den Betrieb der 
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Applikation notwendige teehnisehe Infrastruktur (in Horgen installierte Standlei

tungen, Server, Baekup-Systeme ete.) bereitzustellen und zu unterhalten, die 

Applikation fortwahrend zu warten und auf Kundenwünsehe anzupassen sowie 

die Kunden und Benutzer im Allgemeinen zu unterstützen ("Support"). In zeitli

eher Hinsieht enthalt die Vereinbarung die folgende Klausel: 

"Vertragsdawer 

Diese Vereinbarung ist bis auf weiteres gültig. Die Parteien verpfliehten si eh je

doeh, diese Vereinbarung jahrlieh sieh ergebender Ànderungen anzupassen. Im 

Falle eines Handweehsels der Anteilsmehrheit der Q&A Web GmbH verpfliehtet 

sieh die ASP Portal AG, diese Vereinbarung im sel ben Umfange weiter bestehen 

zu lassen." 

Die Q&A Web GmbH verwendet die Applikation zum Betrieb des Portals 

"0815.eh". Das Portal "0815.eh" umfasst versehiedene Themenportale, z.B. "mei

len.0815.eh". Diese Themenportale werden entweder dureh die Q&A Web GmbH 

selbst für Dritte oder im Rahmen eines Franehise-Vertrages von Dritten betrie

ben. 

Die Q&A Web (;mbH hatte aueh mit der ASP Portal AG einen Franehise-Vertrag 

über diverse Themenportale abgesehlossen, diesen aber mit Kündigung vom 27. 

Dezember 2007 per 31. Dezember 2008 aufgelost. 

Um ihren Verpfliehtungen gegenüber ihren Kunden und Franehisenehmern naeh

zukommen, ist die Q&A Web GmbH auf den Betrieb der Applikation dureh die 

ASP Portal AG angewiesen. Um die Applikation zu substituieren, müsste eine 

neue Applikation entwic:kelt werden, was mutmasslieh etwa 3-6 Monate in An

sprueh nehmen würde. 
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FRAGE 1: 

Die ASP Porta, AG mochte die Vereinbarung vom 4. September 2000 künden. 

Bitte beraten Sie die ASP Portal AG 1
. 

FRAGE 2: 2 

Die ASP Portal AG hat die Vereinbarung vom 4. September 2000 am 4. Marz 

2008 per 4. Juni 2008 gekündigt. Die Q&A Web GmbH vertritt die Meinung, ei ne 

Kündigung sei nicht bzw. nicht innert so kurzer Frist moglich. Sie befürchtet nun, 

die Applikation werde am 4. Juni 2008 abgeschaltet. Was kann die Q&A Web 

GmbH prozessual unternehmen? Wie würden Sie die Rechtsbegehren formulie

ren? Wie ist der mutmassliche Verfahrensablauf? Welche Rechtsmittel stehen zur 

Verfügung? 

FRAGE 3: 3 

Kann die ASP Portal AG prophylaktisch etwas gegen allfallige prozessuale Schritte 

der Q&A Web CimbH unternehmen? Welche Antrage würden Sie im Rahmen der 

Antwort auf die prozessualen Begehren der Q&A Web GmbH stellen? 

FRAGE 4: 

Sachverhaltsvariante: Eine Kündigung der Vereinbarung vom 4. Septem

ber 2000 ist nicht erfolgt, aber am 30. Mai 2008 wurde der Konkurs über 

die Q&A Web GmbH eroffnet. Sie konnen davon ausgehen, dass genügend 

Aktiven vorhanden sind, einen ordentlichen Konkurs durchzuführen. Wel

che Probleme stellen sich mit Bezug auf die Vereinbarung vom 4. Septem

ber 20007 Wer entscheidet über diese Probleme? 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben und muss der Prüfung beigelegt werden. 
Gesetze: OR, ZGB, SchKG, IPRG, LugÜ, GStG, ZPO, GVG, BGG 

l Neutrale Darstellung der Rec:htslage, 
2 Beantwortung als Anwaltinjl\nwalt der Q&A Web GmbH. 
3 Beantwortung als Anwaltinjl\nwalt der ASP Portal AG. 
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Schriiftliche Anwaltsprüfung 

Sachverhalt 

Die Ehegatten Rita und Pau1 Müller haben 1960 geheiratet. Sie haben vier Kinder: Maria, 
Rolf, Peter und Hans. Hans, Maria und Rolf wohnen in Zürich; Peter wohnt in St. Gallen. 
Paul betreibt als Einzelkaufmann ein kleines Untemehrnen und ist entsprechend auch im 
Handelsregister eingetragen. 

1978 erbt Rita ein Haus in Elgg (Z H) mit dem Anrechungswert von Fr. 100'000.-, welches 
nachfolgend im .Jahre 1984/85 renoviert und 1990 fur Fr. 300'000 weiterverkau:ft wird. Die 
Renovation ist hauptsãchlich durch die pers6nliche Arbeit von Paul im Wert von ca. Fr. 
50'000.- erfolgt. 

Der Verkaufserlós wird auf ein Bankkonto einbezahlt, das auf den Namen von Rita und Paul 
Müller lautet. 

1994 wird ein Haus in Zollikon fur Fr. 800'000.- gekau:ft und wie folgt finanziert: Fr. 
300'000.- stammen aus dem genannten Bankkonto; Fr. 200'000.- werden von Paul aus dem 
aus seinem Einkommen ersparten Geld beigesteuert. Der Rest wird mit einem grundpfândlich 
gesicherten Bankdarlehen bezahlt, dessen Zinsen nachfolgend aus dem Einkommen von Paul 
bezahlt werden. An sich nehmen die Ehegatten an, das Haus würde ihnen in unjuristischem 
Sinne "gemeinsam geh6ren". Das Haus wurde jedoch auf den Namen von Rita gekau:ft, vor 
allem um das Haus vom Zugriff der Glãubiger zu schützen, falls Paul einmal mit seinem Un
ternehmen in wirtscha:ftliche Schwierigkeiten kommen sol1te. 

1m Haus wohnen nicht nur Rita und Paul, sondern auch Maria. Als Mietzins wurde ursprüng
lich mündlich ein monatlicher Betrag von Fr. 1 '000.- abgemacht. Dieser Betrag ist etwa die 
Hãlfte von dem, was bei der Vennietung an eine Drittperson erzielt werden kõnnte. Der Miet
zins wird zunachst tatsachlich bezahlt. Nach wenigen Monaten haben jedoch Rita und Paul 
nicht mehr nach den Zahlungen gefragt. Maria übemimmt stattdessen nur noch gelegentlich 
Zahlungen fur Es:sen und Heizkosten. 

1997 schliessen Rita und Paul einen Ehe- und Erbvertrag ab. Im Ehevertrag vereinbaren sie, 
dass bei Aufl6sung der Ehe durch den Tod eines Ehegatten die Summe beider Vorschldge 
ganz dem überlebenden Ehegatten zusteht. Im Erbvertrag setzen sich beide Ehegatten gegen
seitig als Alleinerben ein. Zie1 dieser Vereinbarung war vor al1em, dass der überlebende Ehe
gatte weiterhin im Haus in Zol1ikon sol1te bleiben konnen. 

Al1e Kinder wurdcn vorgangig über den Abschluss dieses Vertrages infonniert und haben sich 
mündlich ausdrücklich damit einverstanden erklãrt, obwohl al1en bewusst war, dass damit ihre 
Pf1ichttei1e verletzt würden .. Da die Kinder davon ausgehen, dass sie nach dem Tode beider 
Eltem al1es crben werden, ist ihnen der Verzicht auf den Pf1ichtteilnicht schwer gefallen. 

1m J ahre 2007 stirbt Rita Mül1er in einem Alters- und Pf1egeheim in Luzern, wo sie sich in 
den letzten Monaten vor ihrem Tod ohne Aussicht auf Besserung des Gesundheitszustandes 
aufgeha1ten hatte. Das Haus in Zol1ikon, welches der cinzig nenncnswerte Vennogenswert 
von Rita und PmJ darstellt, hat inzwischen einc Wertstcigcrung von 100% gegenüber dem 
Kaufprcis crfahren. Maria, Hans und Rolf bcstatigen nach Eroffnung des Erbvertrages Paul 
Müller emeut, dass sie mit dieser Losung einverstanden scien. Petcr ist jcdoch dringend auf 
Geldmittel angewiescn und bittet scincn Vater, ihrn den Pf1ichtteil auszuzahlen. Paul Mül1er 
erklãrt nach Rücksprache mit den anderen Kindem, dass er hierzu nicht bereit sei. 
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Vorbemerkung: Für alle Fragen ist lediglieh das heute ge1tende Reeht anzuwenden; altrechtli
ehe und/oder übergangsrechtliehe Fragen sind somit ausser Aeht zu lassen. 

1. Fragen zum Problemkreis 1 

1.1. Peter bittet Sie, abzuklãren, welche Reehte ihm an der Hinter1assensehaft von Rita 
Müller zustehen. Dabei ist insbesondere darzuIegen, wie der Pfliehtteil zu berechnen 
ist, falls ein solcher besteht. Eine genaue ziffemmãssige Berechnung ist jedoch nicht 
notwendig. Vielmehr geht es in erster Linie darum, die einzelnen Sehritte und Fakto
ren deI Bereehnung aufzuzeigen und zu begründen. 

1.2. Wie beurtei1en Sie die Chance, dass Peter bei Anerkel1l1ung des Pfliehtteils das Haus 
in Zol1ikon übemehmen kOl1l1te? 

2. Frélgen zum Problemkreis 2 

Für diesen Problemkreis ist anzunehmen, dass sãmtliehe Kinder bei Abschluss des Ehe- und 
Erbvertrages formgültig auf den Pflichtteil verziehtet haben. 

2.1. KOl1l1ten die Kinder mit Erfolg etwas untemehmen, wel1l1 PauI unerwartet in einem 
Testament den nieht pfliehtteilsgeschützten Teil seiner Hinterlassenschaft einer 
Drittperson vermacht? 

3. Frólgen zLlm Problemkreis 3 

Für diesen Problemkreis ist davon auszugehen, dass weder Peter noch die anderen Kinder 
formgü1tig auf den Pfliehtteil verziehtet haben. Wãhrend die anderen Kinder nichts untemeh
men, entsehliesst sich Peter 6 Monate nach dem Tod von Rita zur Durchsetzung des Pflieht
teilsrechts. Hierbei stellen sich folgende Fragen: 

3.1. Welehe Klage bzw. welche Klagen sind mit welchen Reehtsbegehren gegen wen zu 
erheben? 

3.2. Wo sind die Klagen zu erheben (nur ortliehe Zustandigkeit)? 

3.3. Wie ist die Rechtslage, wel1l1 sich am SehIuss des Ehe- und Erbvertrages von 1997 
folgende Klausel befinden würde: "Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden von 
RA Dr. iur. RolI Reich oder einer von ihm bezeichneten Person als Schiedsrichter 
endgültig beurteilt ". Rita und Paul karmten Rolf Reieh, wei1 er Rita Mül1er einmal 
in einer kleineren Sache beraten hatte. 

3.4. Peter klagt sch1iesslieh trotz der Sehiedsklausel vor einem staatlichen Gericht. Die 
von der bekIagten Seite erhobene Einwendung der Unzustãndigkeit des staatliehen 
Geriehts wird von demseIben verworfen. Welche Rechtsmittel konnen dagegen er
hoben werden? 
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4. Frélgen zum Problemkreis 4 

Für diesen Problernkreis ist wiederum davon auszugehen, dass weder Peter noch die anderen 
Kinder fonngültig auf den Pflichtteil verzichtet haben. 

Nach dem Tod von Rita kommt Paul Müller in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten, die 
einen Konkurs in absehbarer Zeit als moglich erscheinen Iassen. Kurz vot (Variante 1) bzw. 
nach (Variante 2) AbIauf eines J ahres seit Eroffnung des Erbvertrages anerkennt der Vater 
ausdrückIich die PflichtteiIe und zahlt den Kindern entsprechende GeIdbetriige aus. Wiederum 
9 (Variante a) bzw. 15 (Variante b) Monate spiiter wird über ihn auf Antrag eines GIiiubigers 
der Konkurs era ffnet. 

4.1. Wie ist diese Vorgehensweise angesichts des Konkurses zu beurteiIen? 

4.2. Was muss die Konkursverwaltung bzw. konnen die GIiiubiger unternehmen? 

Ben6tigte RechtsgrundIagen: 

ZPO, GVG, ZGB/OR, IPRG, SchKG, LugÜ, Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit 
(KSG), BV, EMRK, BGG 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

Xaver Kuhn (Kilchberg) arbeitet in Zürich 5 als Direktor bei der Nova Pharma AG ("Nova 

Pharma") mit Sitz in Zürich. Sein (gültiger) Arbeitsvertrag datiert vom 9. Februar 2004. Sein 
Jahresgehalt betri3gt CHF 195'000 (CHF 15'000 x 13) zuzüglich Spesen. Darüber hinaus kann 
die Nova Pharma laut Arbeitsvertrag frei über die Bezahlung eines Bonus' entscheiden und 

dessen Hbhe festlegen. 

Am 20. Februar 2004 unterzeichnete Kuhn ein mit "Confirmation" überschriebenes Dokument 
der Nova Holding SA mit Sitz in Zürich, wonach er eine Eintrittspramie von CHF 75'000 aufgrund 

eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms erhalte. Dieser Betrag war zum Kauf von Aktien der 
Nova Holding SA bestimmt, der die Nova Pharma gehbrt. Die Aktien sollten für Kuhn bis zum 
Ablauf einer Sperrfrist von drei Jahren, bis Ende Januar 2007, aufbewahrt werden. Unter der 

Voraussetzung, dass Kuhn zu diesem Zeitpunkt immer noch Angestellter innerhalb des Nova 

Holding-Konzerns sein werde, sollte er dann die Aktien zur freien Verfügung erhalten. 

li 

Auf den 1. Januar 2005 erhielt Kuhn eine monatliche Lohnerhbhung von CHF 1 '000. 

Für die Jahre 2004, 2005 und 2006 erhielt Kuhn sofort verfügbare Boni von CHF 80'000, CHF 

100'00 und CHF 150'000. Darüber hinaus erhielt er gemass Beteiligungsprogramm Pramien in 

Form von Aktien der Nova Holding SA in der Hbhe von CHF 30'000, CHF 100'000 und CHF 
70'000, wobei imrner eine Sperrfrist von drei Jahren vorgesehen war und nach deren Ablauf 

jeweils nur dann frei verfügt werden durfte, \Nenn Kuhn noch irnmer innerhalb des Nova 
Holdings-Konzerns Angestellter war. Zugewiesen wurden Kuhn diese Betrage für Aktienkaufe 

jeweils von der Nova HoldinD SA. 

Im Frühjahr 2007 bezoD Kuhn den Gegenwert samtlicher für ihn für das Jahr 2004 gekauften 

und aufbewahrten Aktien. 

111 

Am 23. Februar 2007 kündigte Kuhn sein Arbeitsverhaltnis per 31. Oktober 2007. Nach Eingang 

der KündiDung (24. Februar :2007) wurde er von der Nova Pharrna von seiner ArbeitsleistunD per 

sofort freiDestellt. 
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Kuhn wünscht nicht nur die l\uszahlung des ausstehenden festen Lohnes (Februar bis Oktober 

2007), sondern auch eine Bonuszahlung und die Auszahlung samtlicher für ihn aufbewahrten 

Aktien der Nova Holdings SA (Kurswert laut SWX [Borse], an der diese kotiert sind, am 23" 

Februar 2007 total CHF 170'000) in bar. 

* * * 

Aufgabe 1: 

Kuhn wünscht von Ihnen eine Beurteilung der Rechtslage in Form eines Memos, das die 

materiellen Aspekte des Sachverhaltes behandelt. Das Memo soll sich auch über die Grosse der 

jeweiligen Posten auslassen (fester Lohn, allfallige Boni) und eine Chancenbeurteilung zu 

Handen Ihres Klienten vornehmen. 

Aufgabe 2: 

Kuhn weiss von sein em Voroesetzten, dass er "freiwillig keinen Franken erhalten" werde. 

"Reden sei zwecklos". 

a) Erlautern Sie, welche(s) C';ericht(e) Sie für ortlich und sachlich zustandig halten und wie sich 

die Kosten im Falle eines Unterliegens gestalten würden (im Grundsatz - nicht in Franken und 

Rappen). 

b) Kuhn ist Mitglied des schweizerischen kaufmannischen Vereins und mochte sich von dessen 

juristischem Verbandssekretar, der aber über kein Anwaltspatent verfüot, vertreten lassen. Kann 

er dies? 

Aufgabe 3: 

Nehmen Sie an, das Obergericht des Kt. Zürich ha be in der vergangenen Woche ein Urteil 

gefallt. Dabei sei es Ihrer Ansicht nach von einem, in einzelnen relevanten Punkten, vollig 

falschen Sachverhalt ausoeçjangen. Wie gestaltet sich der weitere Rechtsweg? Begründen Sie 

Ihre Losuno. 

Aufgabe 4: 

Nehmen Sie an, im Mai 200? erhalte die Nova Pharma einen unoeahnten Auftrag, der samtliche 

Arbeitskrafte des Unternehmens beansprucht. Der Verwaltungsrat fordert Xavier Kuhn deshalb 

auf, innert sieben Tagen wieder zur Arbeit zu erscheinen. Kuhn will von Ihnen wissen, ob er 

diesem Aufruf Fol~le leisten müsse und ob er - sollte er sich weigern - eine fristlose Kündigung 

hinzunehmen habe. 

* * * 
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Gesetzestexte: Z(;B/OR (Schulthess Ausgabe), Prozessgesetze 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber Ihrer Lbsung beizulegen. 
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